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Witting II 2.4

Antrag

Eingangsbestätigung, 
ggf. Nachforderung

ZKBS

Benehmens-
herstellung bzw. 
Einholung von 

Stellungnahmen

ggf. Bitte
um Nachforderung

Öffentlichkeit

Behörden der
Mitgliedstaaten

Ablehnungsbescheid

Bundesamt für Naturschutz

Robert-Koch-Institut

BI für Risikobewertung

1 Fristlaufhemmung bei Nachforderungen
2 Bei Ablehnung frühestens 15 Tage nach 

Übermittlung an AS.

gen oder begündete Einwände erheben.
4 Dient der Herbeiführung einer Einigung.
5 für Land- und Forstwirtschaft 

Bewertungsbericht inner-
halb von 90 + x Tagen 1

Prüfung der Über-
mit der RL    

einstimmung

Übermittlung

Umgehende Zusammen-
fassung der Akte

Kopie der Anmeldung
nach Vollständigkeit

Übermittl. in 30 T.

Über-
mittlung2

„60-Tage-Frist“: Verf.
lt. Art. 15 Abs. 1 Uabs. 13

„45-Tage-Frist“1: Verf.
lt. Art. 15 Abs. 1 Uabs. 34

Genehmigungsbescheid

Bei Ablehnung    und     
Zustimmung        Bericht

b) Falls Zulassung generelle Zustimmung findet:

a) Falls die Erstbehörde endgültig ablehnt:

Entscheidungsverfahren 
nach Art. 18, 30 Abs. 2 &
Beschluss 1999/468/EG 

innerhalb von 120 Tagen 1
(Komitologieverfahren)

c) Im Falle      aufrecht-
erhaltener        Einwände:

}
Bekanntmachung von Zusammen-
fassung, Bewertungsbericht; Öff. 
kann Bemerkungen vorbringen;
Inform. über Zust./Abl.-Ber. und
Stellungn. Wiss. Ausschüsse.

3 In der 60 Tage-Frist können zuständige
Behörden oder die Komm. weitere Infor-
mationen anfordern, Bemerkungen vorbrin-

Biolog. Bundesanstalt5

ggf. Friedrich-Loeffler-Institut

ggf. Paul-Ehrlich-InstitutBei Ablehnung    und     
Zustimmung        Bericht


